
Formularstand: September 2023 
Prüfung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen  
(§ 109 FamFG, Ziffer A 6.2.8 PStG-VwV) 
- Nur zur internen Verwendung im Standesamt –  

 
Anlass der Prüfung 
 

      
Eheschließungstag und –ort 

 
      
Scheidungsgericht oder - behörde, Staat 

 
      
Datum der Rechtskraft 

 
      
Nachweis 

 
      
Ehemann: Familienname, Vornamen 

 
      
Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Entscheidung 

 
      
Ehefrau: Familienname, Vornamen 

 
      
Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Entscheidung 
 

      
Beide Ehegatten hatten zum Zeitpunkt der Scheidung die gleiche Staatsangehörigkeit und es hat ein Gericht/Behörde des Staates 
entschieden hat, dem beide Ehegatten angehörten. Keiner der früheren Ehegatten war im Zeitpunkt der ausländischen 
Entscheidung außerdem Deutsche/r oder unterstand als heimatloser Ausländer oder Asylberechtigte/r oder ausländischer 
Flüchtling dem deutschen Personalstatut. 

 

Hatten beide Ehegatten Kenntnis von der Scheidung und konnten sie ihre Rechte wahrnehmen?      □   Ja         □   Nein      
 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 
 
     , den 13.09.2023 
 
______________________________                                                             (     )                                                                           
            Unterschrift                                                                                             Standesbeamter 



Formularstand: September 2023 
Prüfung: 
1. Handelt es sich um eine Heimatstaatentscheidung ?                                 □ Ja             □ Nein      
 
2. Ist die Entscheidung unanfechtbar?                                                            □ Ja            □ Nein      
 
3. Wurde für beide Ehegatten das rechtliche Gehör gewahrt?                        □ Ja            □ Nein       
 
4. Ist die Entscheidung mit dem Ordre Public vereinbar?                                □ Ja            □ Nein       
 
5. Gibt es zu der ausländischen Scheidung bereits eine  
    Scheidung in Deutschland oder zumindest ein anhängiges Verfahren?    □    Ja            □   Nein                                                                        
 
Feststellung:                 
Nach meiner Prüfung der obigen Angaben ist die vorgenannte Ehe gemäß § 109 FamFG in 
Verbindung mit Ziffer A 6.2.8 PStG-VwV für den deutschen Rechtsbereich  
   
          □   als geschieden anzusehen.               □    nicht als geschieden anzusehen. 
 
 
 
  
     , den 13.09.2023 (     )  
                                                                                                Standesbeamter 

 


